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1. VORBEMERKUNGEN 

1.1 Planungsanlass / Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

Um der steigenden Nachfrage nach barrierefreiem, seniorengerechtem Wohnen gerecht 

zu werden und um die vollstationäre Versorgung der pflegebedürftigen Bürgerinnen und 

Bürger nachhaltig zu sichern, möchte die Stadt Geilenkirchen gemeinsam mit einem ge-

meinnützigen Projektentwickler im Stadtteil Bauchem am südwestlichen Siedlungsrand 

von Geilenkirchen ein Seniorenheim und Altenwohnungen entwickeln. Hierfür sind zwei 

benachbarte Grundstücke südlich der Sittarder Straße zwischen Nierstraßer Weg und 

Gotzenstraße vorgesehen. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 153 und 374 (Flur 

59, Gemarkung Geilenkirchen) mit einer Größe von ca. 0,94 ha.  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches eines rechtsgültigen 

Bebauungsplanes. Um das Vorhaben zu ermöglichen, soll daher Planungsrecht in Form 

eines Bebauungsplans geschaffen werden. Der Bebauungsplan soll dabei als Angebots-

bebauungsplan aufgestellt werden, da das Verfahren zwar durch dieser konkreten Pla-

nungsidee fußt, jedoch gleichzeitig bewusst Spielraum für eine städtebaulich verträgliche 

Bauentwicklung an dieser Stelle gewährleistet werden soll. Die Festsetzungen sind daher 

so gewählt, dass sich sowohl Nutzung als auch Dimensionierung der künftigen Bebauung 

in die Ortsstruktur (Bau-, Nutzungs- und Grünstruktur) einfügt. Der Flächennutzungsplan 

wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 

Ziel und Zweck der Bauleitplanung ist somit die Schaffung der Voraussetzungen zur Ent-

wicklung von bedarfsgerechtem, barrierefreien Wohnraum in Geilenkirchen.  

1.2 Rechtliche Grundlagen der Planung / Verfahren 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen und der Vorgabe rechtsver-

bindlicher Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung ist ein Bebauungsplan nach § 2 

BauGB aufzustellen. Die verwendeten gesetzlichen Grundlagen sind der Planzeichnung 

zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Franziskusheim“ wurde am 

10.05.2023 durch Aufstellungsbeschluss eingeleitet. Als erster Verfahrensschritt fand vom 

22. Mai bis 26. Juni 2023 die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit statt. Die Veröffentlichung / öffentliche Aus-

legung des Entwurfs gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde vom 22. Januar bis 23. 

Februar 2024 durchgeführt.  

1.3 Fachgutachten 

Folgende Fachgutachten sind im Rahmen des Planverfahrens erstellt und in der Planfas-

sung berücksichtigt worden: 

Artenschutz: Artenschutzprüfung (ASP) Stufen I und II, Büro für Freiraum- und 

Landschaftsplanung Beuster, Erkelenz 

Geohydrologie: Geotechnische Kurzstellungnahme, IBL Laermann und Freidhof 

Geo – Consulting GmbH, Mönchengladbach 
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Verkehr: Verkehrsgutachterliche Stellungnahme, Ingenieurgruppe für Ver-

kehrswesen und Verkehrsentwicklung IVV, Aachen 

1.4 Umweltbericht 

Gem. § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-

ben werden. Der Umweltbericht wurde vom Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung 

Guido Beuster aus Erkelenz erstellt und bildet einen gesonderten Teil der Begründung 

(Begründung Teil B).  

2. ABGRENZUNG UND BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 

2.1 Lage und Abgrenzung 

Das Plangebiet liegt zentral im Stadtgebiet Geilenkirchens am südlichen Siedlungsrand 

des Stadtteils Bauchem, der unmittelbar westlich an den Hauptort Geilenkirchen an-

schließt. Es umfasst die Flurstücke 153 und 374 (Flur 59, Gemarkung Geilenkirchen) und 

wird begrenzt im Nordosten durch die Sittarder Straße, im Nordwesten, Norden und Os-

ten durch angrenzende Bebauung sowie im Süden durch einen Wirtschaftsweg, der ent-

lang der ehemaligen Bahntrasse der Geilenkirchener Kreisbahn (Selfkantbahn) führt.  

Die genaue Abgrenzung ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Franziskusheim“, Luftbild 

Quelle: © Land NRW 2022  
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2.2 Bestandssituation  

Das Plangebiet ist bislang noch unbebaut und besteht derzeit hauptsächlich aus Grün-

land. An den Grenzen des Geltungsbereiches ist das Gebiet (teils innerhalb, teils außer-

halb des Gebiets) mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, am nördlichen Rand befindet 

sich an der Sittarder Straße eine Hecke. Einzelne Obstbäume stehen auch zentral im Ge-

biet.  

Das Plangebiet ist nahezu eben und es besteht lediglich ein leichtes Gefälle von rund 

1,5 m über das gesamte Gebiet. Im Südwesten des Geltungsbereichs liegt das Plangebiet 

auf einer Höhe von ca. 102,3 m ü. NHN. Nach Nordosten hin fällt das Gelände auf eine 

Höhe von rund 100,7 m ü. NHN ab. 

2.3 Umgebung  

Das Plangebiet ist zu mehreren Seiten von Bebauung umgeben. Westlich und östlich des 

Gebiets befinden sich entlang des Nierstraßer Wegs und der Gotzenstraße Gebäude, die 

überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden. Nördlich – im Bereich der Sittarder 

Straße – finden sich zudem auch gewerbliche Betriebe, wie beispielsweise ein Getränke-

handel, ein Taxi-Unternehmen oder eine Tischlerei. Rund 200 m östlich gibt es zudem 

einen kleinen (Bio-)Laden mit Waren des täglichen Bedarfs, der schnell fußläufig erreich-

bar ist. 

Etwa einen Kilometer westlich des Plangebiets befindet sich ein großes Gewerbegebiet, 

in dem sich auch Lebensmittelmärkte (in ca. 1,5 km Entfernung) befinden. Zudem verläuft 

hier auch die Bundesstraße 56 (Richtung Heinsberg/ A46, Aldenhoven/ A44), die vom 

Plangebiet mit dem Pkw in rund zwei Minuten zu erreichen ist. 

Die nächste Bushaltestelle befindet sich unmittelbar nördlich an der Sittarder Straße (Hal-

testelle „Bauchem, Schützenstraße“. Mehrere Buslinien (435, 437, 491, GK1) verbinden 

das Plangebiet insbesondere mit dem Bahnhof in Geilenkirchen, aber auch mit dem west-

lich gelegenen Gewerbegebiet sowie der Stadt Übach-Palenberg und der Gemeinde Self-

kant.  

Unmittelbar südlich des Plangebiets verläuft die Trasse der ehemaligen Selfkantbahn, die 

heute vor allem der Naherholung der Geilenkirchener Bevölkerung dient.  

3. BAULEITPLANUNG UND ÜBERGEORDNETE PLANUNG 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

Landesplanung 

Im Landesentwicklungsplan (Inkrafttreten der 1. Änderung am 6. August 2019) ist der 

Zentralort der Stadt Geilenkirchen als Mittelzentrum eingestuft und stellt damit einen 

Siedlungsraum dar. Der Ortsteil Bauchem ist räumlich mit dem Zentralort verwachsen 

und daher – inkl. des gesamten Plangebiets – ebenfalls als Siedlungsraum dargestellt. 

Im Landesentwicklungsplan wird in Kap. 2 das Ziel 2-3 festgelegt, in dem erklärt wird, 

dass das Land in Siedlungsräume und Freiräume zu unterteilen ist. Siedlungsräume über-
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nehmen vorrangig Siedlungsfunktionen, Freiräume vorranging Freiraumfunktionen. Die 

Planung entspricht damit den Zielen der Landesplanung. 

Regionalplanung  

Der Regionalplan (RP) Köln, Teilabschnitt Region Aachen (1. Auflage 2003 mit Ergänzun-

gen, Stand: Oktober 2016), stellt den Hauptort Geilenkirchen als Allgemeinen Siedlungs-

bereich (ASB) dar. Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand der Siedlung und 

liegt innerhalb des ASBs. Die Flächen unmittelbar südwestlich des Plangebiets sind hin-

gegen als Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche (AFAB) dargestellt.  

Auch im Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans ist das Plangebiet unverändert 

als ASB dargestellt. 

 

Abb. 2:  Regionalplan Köln, Teilabschnitt Aachen, Auszug Stadt Geilenkirchen 

Quelle:  © 2022 Bezirksregierung Köln 

3.2 Flächennutzungsplan 

Im gültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1975 ist der nordöstliche Teil des Gel-

tungsbereiches gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO als gemischte Baufläche, der restliche Be-

reich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Der Flächennutzungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert und 

soll zukünftig (inkl. der südöstlich angrenzenden Flächen) eine gemischte Baufläche dar-

stellen. 
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Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Geilenkirchen 

Quelle: Stadt Geilenkirchen  

3.3 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt mehrheitlich im Geltungsbereich des 

Landschaftsplans Nr. I / 2 „Teverener Heide“ des Kreises Heinsberg. Lediglich der nörd-

lichste Teil des Plangebiets befindet sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches. Der süd-

liche Teil wurde dem Entwicklungsziel 7 zugeordnet. Dieses dient der Erhaltung von ge-

omorphologisch prägenden Landschaftsteilen und ihre Hervorhebung sowie ökologi-

sche Aufwertung durch Anreicherung mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedern-

den und belebenden Elementen. Der Landschaftsteil wird dabei insbesondere geprägt 

durch den unmittelbar südlich des Plangebiets verlaufenden, aufgelassenen Bahndamm 

der ehemaligen Selfkantbahn mit Bäumen, Sträuchern und Hochstauden, welcher mit-

samt den angrenzenden Flächen als geschützter Landschaftsbestandteil gem. § 39 

LNatSchG NRW geschützt ist (Nr. 2.4-17). Das Plangebiet selbst befindet sich innerhalb 

des geschützten Landschaftsbestandteils Nr. 2.4-60 „Ortseingrünung“. Der Bahndamm 

sowie die Gehölze bleiben bei Umsetzung der Planung erhalten. Nach Vorabstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde im Februar 2023 kann die Aufhebung der bisheri-

gen Unterschutzstellung des geschützten Landschaftsbestandteils Nr. 2.4-60 in Teilen in 

Aussicht gestellt werden (Voraussetzung: Erhalt eines mindestens 10 m breiten, von Be-

bauung freizuhaltenden Korridors nördlich des Bahndamms). 

3.4 Bestehendes und angrenzendes Planungsrecht 

Für den Planbereich und die unmittelbare Umgebung besteht kein rechtsgültiger Bebau-

ungsplan. Das Plangebiet ist von mehreren Seiten von Bebauung umgeben und orientiert 

sich teilweise in Richtung Sittarder Straße. Dieser Teil des Plangebiets ist daher nach § 34 

BauGB zu bewerten. Das Plangebiet erstreckt sich jedoch auch in den Außenbereich. Da-

her sind die südlichen Bereiche dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen.  
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In wenigen hundert Metern Entfernung bestehen mehrere Bebauungspläne, die die Art 

der baulichen Nutzung in ihren Geltungsbereichen jeweils als allgemeine Wohngebiete 

(WA), Mischgebiete (MI) oder Dorfgebiete (MD) festsetzen: 

Bebauungsplan Nr. 18, „Geilenkirchen“ (1962) 

Bebauungsplan Nr. 21, „Geilenkirchen – Lütticher Straße“ (1963) 

Bebauungsplan Nr. 31, „Bauchem – Am alten Sportplatz“ (1975) 

Bebauungsplan Nr. 52, „Neu Bauchem“ (1983) 

Bebauungsplan Nr. 94, „Bauchem – Am alten Sportplatz“ (2003), Teilaufhebung BP Nr. 31 

Bebauungsplan Nr. 120, „Bauchem – An der Alten Schule“ (2022) 

4. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

4.1 Verkehrserschließung 

Äußere Erschließung 

Die Anbindung des Plangebiets an das örtliche Straßennetz erfolgt über die Sittarder 

Straße, die den Vorhabenbereich mit dem Zentrum Geilenkirchen und den umliegenden 

Ortschaften verbindet und in westlicher Richtung auch in 1,2 km Entfernung den An-

schluss an die B 56 gewährleistet. 

Die nächstgelegene Haltestelle befindet sich unmittelbar nördlich des Plangebiets an der 

Sittarder Straße (Linien 435, 437, 491, GK1). 

An der Sittarder Straße gibt es zudem einen Geh- und Radweg, der vom Plangebiet in 

Richtung Innenstadt führt. 

Innere Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von Norden von der Sittarder Straße und führt 

zunächst an der südlichen Seite des Grundstücks entlang. Hier sind im vorderen Bereich 

des Grundstücks ein Parkplatz mit 25 Stellplätzen in Senkrechtaufstellung für die Bewoh-

nerschaft der 20 Wohnungen im Mehrfamilienhaus (Altenwohnungen) vorgesehen. Stell-

plätze für die Mitarbeitenden, die Bewohnerschaft sowie Gäste des Seniorenheims befin-

den sich in einer Tiefgarage mit 32 Stellplätzen, deren Zufahrt sich an der Südseite des 

Seniorenheims befindet. Da in unmittelbarer Nähe die Bushaltestelle „Bauchem, Schüt-

zenstraße“ besteht und da ortsansässige und ortsnah lebende Mitarbeitende zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad kommen können, ist die Zahl der Stellplätze ausreichend. Der konkrete 

Nachweis erfolgt auf Ebene der Baugenehmigung. Stellplätze für Fahrräder sind im Ge-

bäude vorgesehen. Die Zufahrt für Andienungsverkehr, etc. erfolgt ebenfalls über die 

oben genannte Erschließungsstraße. 

Insbesondere im hinteren Bereich des Grundstücks – am Übergang zur offenen Land-

schaft – werden die restlichen Freiflächen als Außenanlagen zum Aufenthalt für Bewoh-

nende, Angehörige und Gäste gestaltet und barrierefrei für Menschen im Rollstuhl aus-

geführt. Die Anordnung der Begrünung im hinteren Bereich des Plangebiets wird neben 

der Schaffung eines sanften Übergangs zur offenen Landschaft insbesondere auch damit 
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begründet, dass sich unmittelbar südlich des Plangebiets der Bahndamm der ehemaligen 

Geilenkirchener Kreisbahn befindet, auf dessen historische Bedeutung und ökologische 

Wertigkeit genommen werden soll. 

4.2 Bebauung 

Das Planvorhaben sieht eine Kombination aus Seniorenheim im südlichen Bereich des 

Plangebiets und barrierefreien Altenwohnungen im nördlichen Teil vor.  

Das Seniorenheim besteht aus zwei parallel angeordneten Gebäudeteilen und bietet 

Platz für insgesamt 80 Einzelzimmer verteilt auf zwei Geschosse sowie eine zusätzliche 

solitäre Kurzzeitpflege im Erdgeschoss mit weiteren 10 Einzelzimmern. Hinzu kommt dort 

noch eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit weiteren 10 Zimmern sowie Räum-

lichkeiten u. a. für Aufenthalt, Verwaltung und Küche. Ein Café im Erdgeschoss und Auf-

enthaltsräume mit Terrassen in den Obergeschossen verbinden die beiden Gebäudeteile 

miteinander und stellen den Mittelpunkt des Seniorenheims dar. 

Im nördlichen Teil des Plangebiets sind gem. Grobkonzept insgesamt voraussichtlich 

18 barrierefrei zugängliche Altenwohnungen / Apartments in zwei Geschossen (mit ei-

nem zusätzlichen Nicht-Vollgeschoss) vorgesehen. Durch die unmittelbare Nähe zur Bus-

haltestelle und die fußläufige Erreichbarkeit eines Biomarkts ist die Mobilität der Bewoh-

nenden auch ohne eigenen Pkw sichergestellt. Zudem bietet sich die räumliche Nähe 

zum Seniorenheim an, da hier ein Café und attraktive Außenanlagen geplant sind, die 

mitgenutzt werden können. 

Das Bebauungskonzept sieht unterschiedliche Geschossigkeiten innerhalb des Plange-

biets vor. Im nördlichen Teil – im Bereich der Sittarder Straße – sind zwei Vollgeschosse 

plus zusätzliches Nicht-Vollgeschoss (früher: Staffelgeschoss), im südlichen Bereich drei 

Vollgeschosse plus eines zurückliegenden Technikaufbaus vorgesehen. Dies wird städte-

baulich mit der Einpassung in die Bestandsbebauung im Bereich der Sittarder Straße be-

gründet. Im südlichen Teil des Plangebiets sind drei Vollgeschosse geplant, um trotz ei-

nes sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gleichzeitig das Nutzungskonzept (Seni-

orenheim) unterbringen zu können. Dadurch können im südlichen Teil gleichzeitig auch 

ausreichende Abstände zum Bahndamm eingehalten werden.  
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Abb. 4: Bebauungskonzept Franziskusheim Bauchem (Stand: 31.07.2023) 

Quelle: Architekturbüro Viethen 
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5. PLANINHALTE UND FESTSETZUNGEN 

Die beschriebene Konzeption ist Grundlage für den Bebauungsplan. Zur Umsetzung der 

beschriebenen Planungsabsichten, einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und 

Einfügung der Neubebauung in die Umgebung sind die nachfolgend beschriebenen 

Festsetzungen vorgesehen.  

5.1 Art der baulichen Nutzung  

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplanes und der vorhandenen Bebauung in 

direkter Umgebung wird für die Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet gem. 

§ 6 BauNVO festgesetzt. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Mit dieser Gebietsfestle-

gung wird somit zum einen die im Umfeld des Plangebiets bereits heute vorhandene 

Nutzungsmischung aus Wohnen und Gewerbe aufgegriffen und kontinuierlich fortge-

setzt. Zum anderen werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, die geplanten Nut-

zungen (Seniorenheim mit Café, barrierefreies Wohnen) im Plangebiet zu ermöglichen. 

Tankstellen, Gartenbaubetriebe und Vergnügungsstätten sind mit dem vorgesehenen 

Nutzungszweck nicht vereinbar und werden daher nicht zugelassen. Dies wird auch da-

mit begründet, dass sie aufgrund ihres relativ großen Flächenbedarfs und den von ihnen 

ausgehenden Störungen (Verkehrsaufkommen, Lärm, etc.) an diesem Standort städte-

baulich unverträglich sind. Alternative Standorte in besserer Lage und Zuordnung sind 

im Stadtgebiet vorhanden. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die Festle-

gung einer Grundflächenzahl (GRZ) und Festsetzungen zur Zahl der Vollgeschosse und 

zur Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Die geplanten Gebäude sollen sich sowohl in 

ihrer Grundfläche als auch der Höhenentwicklung den Maßstäben der umgebenden Be-

bauung anpassen. Damit kann ein in Städtebau und Architektur abgestimmtes Ortser-

scheinungsbild erzielt werden.  

Grundflächenzahl 

Entsprechend der angedachten Nutzung und dem Raumkonzept mit entsprechenden 

Nebenanlagen wird für den Planbereich eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. 

Die Festsetzung der GRZ orientiert sich dabei an den Orientierungswerten gem. § 17 

BauNVO. Um die notwendige Erschließung für Feuerwehrfahrzeuge zu gewährleisten und 

gleichzeitig die erforderlichen Stellplätze unterzubringen sowie die Möglichkeit einer 

spätere Erschließung des nordwestlichen Nachbargrundstücks über eine gemeinsame Er-

schließungsstraße offen zu halten, wird festgesetzt, dass die gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl bis 0,8 innerhalb des Mischge-

biets für Zufahrten von Tiefgaragen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten gem. § 19 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 3 BauNVO i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO um weitere 0,1 (bis GRZ 0,9) 

überschritten werden darf. Gleichzeitig wird durch die Festsetzung einer privaten Grün-
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fläche mit Zweckbestimmung Parkanlage (siehe Kapitel 5.5) die Versiegelung des süd-

westlichen Bereichs auf ein Minimum beschränkt. In Bezug auf das gesamte Grundstück 

liegt die GRZ damit deutlich unter der festgesetzten GRZ. 

Zahl der Vollgeschosse und Höhe der baulichen Anlagen 

Zur verträglichen Integration der geplanten Gebäude in das Landschafts- und Ortsbild 

werden die maximale Anzahl von zulässigen Vollgeschossen festgesetzt und Festsetzun-

gen zur Gebäudehöhe getroffen. 

Geplant sind drei Vollgeschosse im südlichen Bereich des Plangebiets (Seniorenheim) 

und zwei Vollgeschosse plus zusätzliches Nicht-Vollgeschoss im nördlichen Teil (Alten-

wohnungen). Durch die Erhaltung der Gehölze an der südlichen Plangebietsgrenze, iden-

tisch mit der 10 m breiten, von Bebauung freizuhaltenden Freifläche (vgl. Kap. 3.3) bleibt 

ein ausreichender Abstand zur Grundstücksgrenze bestehen, so dass die Bebauung (So-

litär) – obwohl die maximalen Gebäudehöhen höher als die der unmittelbar angrenzen-

den Bestandsgebäude sind – von außerhalb des Plangebiets nicht unverhältnismäßig 

hoch erscheinen. 

Zur Minderung des Flächenverbrauchs durch oberirdische Stellplätze werden gemäß 

§ 21a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO Tiefgaragengeschosse nicht auf die Zahl der zulässigen Voll-

geschosse angerechnet. 

Ergänzend wird der äußere bauliche Rahmen der Gebäude durch die Festsetzung der 

max. zulässigen Gebäudehöhe (Höchstmaß) bestimmt. Bezugsebene für die Höhe der 

baulichen Anlagen ist die Höhe über Normalhöhennull (NHN). Dabei werden folgende 

maximale Gebäudehöhen (in m über NHN) festgesetzt: 

Geschosszahl Satteldach Flachdach 

II 113,5 m 109,0 m 

III 117,5 m 113,0 m 

  

Ein zusätzliches Nicht-Vollgeschoss (früher: Staffelgeschoss) darf bei II-geschossigen Ge-

bäuden mit Flachdächern – sowie für Technikaufbauten/-geschosse auch bei III-geschos-

sigen Gebäuden mit Flachdächern – die maximale Gebäudehöhe mit seinem obersten 

Dachabschluss maximal um 3,0 m überschreiten. Dieses zusätzliche Nicht-Vollgeschoss 

muss allseitig um min. 1,0 m von dem darunter liegenden Vollgeschoss zurücktreten 

(hiervon ausgenommen sind Treppenhäuser und Aufzugskerne zur Ermöglichung der 

notwendigen Flexibilität bei der Raumstruktur). Damit wird auf die Höhe der angrenzen-

den Bestandsbebauung Rücksicht genommen und eine städtebaulich verträgliche Einfü-

gung in die Umgebung gewährleistet. Überdimensional hoch erscheinende Baukörper 

werden verhindert.  
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Zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien dürfen die festgesetzten maximalen 

Gebäudehöhen bei Gebäuden mit Flachdächern bzw. Gebäuden mit Flachdächern + zu-

sätzlichem Nicht-Vollgeschoss für Aufbauten von Anlagen zur Gewinnung von Solarener-

gie um maximal 1,50 m überschritten werden. 

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Um die vorgesehene Nutzung (Seniorenheim, Seniorenwohnen) in einer kompakten, bar-

rierefreien Bauform zu ermöglichen gilt im Plangebiet eine abweichende Bauweise mit 

der Maßgabe, dass Gebäudelängen über 50 m zulässig, aber seitliche Grenzabstände 

einzuhalten sind. 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch 

Baugrenzen definiert. Grundlage der Anordnung der Baugrenzen bildet das in Kapitel 4 

beschriebene städtebauliche Konzept mit der Idee, das Seniorenheim, welches einen hö-

heren Flächenbedarf als das Gebäude mit den Altenwohnungen hat, im breiteren südli-

chen Teil des Plangebiets anzuordnen und gleichzeitig den vorgesehenen Abstand zum 

Bahndamm der ehemaligen Geilenkirchener Kreisbahn als unbebaute Außenanlage des 

Seniorenheims zu nutzen. Um auf Ebene der Ausführungsplanung dennoch ausreichend 

Flexibilität zu gewährleisten, erfolgt die Festlegung der überbaubaren Fläche mit ent-

sprechendem Spielraum. 

Genehmigungsfreie Gebäude bis 75 m³ Brutto-Rauminhalt gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1a BauO 

NRW, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, die gem. § 6 Abs. 

8 BauO NRW in den Abstandsflächen zulässig sind, sind mit Ausnahme von Garagen und 

überdachten Stellplätzen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

So soll gewährleistet werden, dass z. B. Lagermöglichkeiten für Gartengeräte und Gar-

tenmöbel geschaffen werden können. Gleichzeitig soll jedoch verhindert werden, dass 

anstelle von nicht vollständig versiegelten Pkw-Stellplätzen (siehe Kapitel 5.4) Garagen 

und überdachte Stellplätze gebaut werden und diese überall im Plangebiet entstehen. 

5.4 Stellplätze, Nebenanlagen 

Um gem. des Plankonzeptes kompakte Bauformen zu ermöglichen, gleichzeitig aber aus-

reichende Flächen für die Aufnahme des ruhenden Verkehrs zu sichern, sind Pkw-Stell-

plätze innerhalb des Mischgebiets auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 

zulässig. Um die Flächenversiegelung auf das nötige Minimum zu reduzieren, ist mindes-

tens 30 % der oberirdischen Stellplatzflächen in drainfähiger Ausführung herzustellen. 

Fahrradstellplätze (inkl. überdachter Fahrradstellplätze) sind zur Förderung des nicht-

motorisierten Verkehrs ebenfalls auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

allgemein zulässig. 

Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Zufahrten für 

Tiefgaragen sind innerhalb des Mischgebiets auch außerhalb der überbaubaren Flächen 

zulässig. So soll gewährleistet werden, dass trotz der kompakten Bauform ausreichend 

räumlicher Spielraum für die wirtschaftliche Anlage einer Tiefgarage vorhanden ist.  
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5.5 Private Grünflächen 

Nach Süden zur freien Landschaft hin wird zur Sicherung der städtebaulichen Idee im 

Vorhabenbereich und zur landschaftlichen Einbindung eine private Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. Innerhalb der privaten Grünfläche sind Fuß-

wege und untergeordnete bauliche Anlagen (wie z. B. Stützmauern, Sitzgelegenheiten, 

Beleuchtungsanlagen) sowie Versickerungsanlagen zulässig. Hier soll eine parkartige 

Grünfläche barrierefrei zugänglich sein, so dass selbst mobilitätseingeschränkte Bewoh-

nende die Natur erleben können. Die Fläche stellt für Mitarbeitende und Angehörige ein 

wichtiger Ort zur Begegnung und Ruhe dar.  

5.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Auf unbebauten Flächen erlaubt der § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB den Gemeinden in Bebau-

ungsplänen naturschützende Maßnahmen zum Schutz des Artenreichtums und des 

Mikroklimas festzusetzen. Außerdem wird in § 8 der BauO NRW geregelt, dass die nicht 

mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten 

Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen sowie zu begrünen 

oder zu bepflanzen sind. 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 124 werden daher Regelungen zur Gestaltung und Anlage 

der nicht überbauten Grundstücksflächen getroffen. So sollen mit den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes im Plangebiet sogenannte Schottergärten verhindert werden, die 

überwiegend aus Kies, Schotter, Splitt oder Steinen bestehen. 

Dies ist damit zu begründen, dass Schottergärten Eigenschaften haben, die in der Summe 

nicht mehr gemeinwohlverträglich sind. Durch den fehlenden oder sehr reduzierten 

Pflanzenbewuchs bieten sie kaum oder keinen Lebensraum für Insekten und / oder eine 

vielfältige natürliche Vegetation und sind somit nachteilig für das ökologische Gleichge-

wicht. Sie speichern die Sommerhitze überproportional und stehen in Zeiten des Klima-

wandels nicht mehr als kühlende Flächen in hitzegestressten Siedlungen zur Verfügung. 

Regenwasser kann durch den Einsatz von Folien oder Vliesen nicht oder nur schlecht 

versickern und beeinträchtigt die Neubildung von Grundwasser. Hierdurch steigt bei 

Starkregen zudem die Gefahr von Gebäudeschäden. 

Demgegenüber ermöglicht ein naturnaher Garten eine blühende Vegetation, die Lebens-

raum für Vögel, Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten bietet und damit auch zu 

einer menschenwürdigen und gemeinwohlverträglichen Umwelt beiträgt. So ist in heißen 

Sommernächten z. B. deutlich die kühlende Wirkung von unbefestigten Gartenflächen 

spürbar. Auch eine ungehinderte Grundwasserneubildung wird unterstützt sowie der na-

türliche Wasserhaushalt gefördert. 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung, Stufe 2 (vgl. Kapitel 7.7 und Anlage) wurden im 

Plangebiet zwei Bruthöhlen des Stars nachgewiesen. Zudem können Fledermausquar-

tiere in den höhlen- und spaltenreichen Bäumen nicht völlig ausgeschlossen werden. Da-

her sind Ersatz-Lebensstätten zu schaffen. Die beiden zerstörten Bruthöhlen des Stars 
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sind im Verhältnis 1:3 zu ersetzen (6 Nistkästen). Für Fledermäuse sind jeweils fünf Höh-

len- und Spaltenkästen zu installieren. Die Ersatz-Lebensstätten für Vögel und Fleder-

mäuse werden idealerweise an den Bäumen auf der Trasse der ehemaligen Selfkantbahn 

aufgehängt. Dabei sind die Nebenstimmungen im CEF-Leitfaden des Landes zu beachten 

(v. a. zu Höhe und Exposition, keine Beleuchtung und freier Anflug). 

Werden weitere Lebensstätten planungsrelevanter Arten gefunden und zerstört, sind sie 

entsprechend dem CEF-Leitfaden des Landes und in Abstimmung mit dem Kreis Heins-

berg zu ersetzen. 

5.7 Vorschriften zur Anpflanzung bzw. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen 

Aus Rücksicht auf den angrenzenden ehemaligen Bahndamm (geschützter Landschafts-

bestandteil) sind die vorhandenen Gehölze im südwestlichen Bereich des Plangebiets zu 

erhalten und während der Bautätigkeiten vor Beschädigungen zu schützen. Die DIN 

18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-

men“ ist zu beachten und anzuwenden. 

Um die durch die Planung verursachten Eingriffe teilweise innerhalb des Plangebiets aus-

zugleichen, ist im Bereich der privaten Grünfläche (Zweckbestimmung Parkanlage) ein 

kleiner Park herzurichten. Die innerhalb der in der Planzeichnung zur Anpflanzung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Fläche ist (mit Aus-

nahme der für die unter der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 5 genannten Anlagen 

benötigten Flächen) mit einer Gebrauchsrasenmischung einzusäen. In die Rasenfläche 

sind 17 lebensraumtypische Bäume gemäß Artenliste 1 (vgl. planungsrechtliche Festset-

zungen Nr. 7.2) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Grenzabstände gem. Nach-

barrechtsgesetz sind einzuhalten. Fußwege sind mit einem wasserdurchlässigen Belag 

auszubilden.   

5.8 Gestaltungsfestsetzungen gem. § 89 BauO NRW 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB können auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebau-

ungsplan als Festsetzungen übernommen werden. Zweck dieser Regelung ist es, in Er-

gänzung zu den städtebaulichen Festsetzungen, die in § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB abschlie-

ßend geregelt sind, auch solche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen, die 

in einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben des Bebauungsplans stehen und 

auf Landesrecht beruhen. 

Gemäß § 89 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) kön-

nen die Gemeinden örtliche Bauvorschriften als Satzung erlassen, unter anderem über 

die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten 

zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern. Hiervon wird im vorliegenden Bebauungs-

plan Gebrauch gemacht. 

Entsprechend der ortsüblichen Dachlandschaft sind für die Hauptbaukörper Sattel- und 

Flachdächer zulässig. Die Dachneigung für Satteldächer beträgt mindestens 25° und ma-

ximal 45°, für Flachdächer maximal 5°. Als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel 
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sind Hauptbaukörper, Nebenanlagen und Garagen mit Flachdächern zu begrünen. Von 

der Verpflichtung zur Dachbegrünung ausgenommen sind Dachflächen bzw. -anteile, die 

als Dachterrassen oder für erforderliche technische Anlagen genutzt werden. 

Außerdem werden Vorschriften für Werbeanlagen zum Schutz des Ortsbildes getroffen. 

Um störende Werbeanlagen zu vermeiden, sind Werbeanlagen mit beweglichem Licht 

oder Blinklicht ausgeschlossen. 

6. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Richtfunkstrecke der Deutschen Telekom Technik GmbH 

Die durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufende Richtfunkstrecke der 

Deutschen Telekom Technik GmbH zwischen der Senderichtfunkstelle KY0620 in Gillrath 

und der Empfangsrichtfunkstelle KY1155 in Geilenkirchen wird nachrichtlich übernommen.  

7. SONSTIGE PLANUNGSBELANGE / AUSWIRKUNGEN 

7.1 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse / Immissi-

onen 

Ausreichender Schallschutz ist eine Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse der 

Bevölkerung und gerade für die angedachte Nutzung ein wesentlicher Belang. Insbeson-

dere das Zusammenspiel von guter Erschließung und gleichzeitig insgesamt relativ ruhi-

ger Lage am Siedlungsrand abseits von vielen störenden Lärmquellen und sonstigen Im-

missionen (Erschütterungen, Staub etc.) floss in die Standortüberlegungen ein. 

Da die angrenzenden Nutzungen gebietsverträglich sind und daher keine dieser Nutzun-

gen einen größeren Einfluss auf das geplante Seniorenheim haben wird, kann nach Vor-

abstimmung mit der Kreisverwaltung Heinsberg – Immissionsschutz – nach derzeitigem 

Stand auf ein immissionsschutzrechtliches Gutachten verzichtet werden. 

Um Lärmbelästigungen (z. B. durch mögliche Schichtwechsel im Nachtzeitraum zwischen 

22:00 Uhr und 06:00 Uhr) auf die umliegenden Wohnnutzungen und auch auf das Seni-

orenheim so gering wie möglich zu halten, werden die Stellplätze für die Beschäftigten 

gem. städtebaulichem Konzept in einer Tiefgarage untergebracht. 

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärme-

pumpen sowie Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des „Leitfaden für die Verbesse-

rung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder-Arbeitsgemein-

schaft für Immissionsschutz – LAI (www.lai-immissionsschutz.de) zu erfolgen. 

7.2 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

Nach den Zielen der Landesplanung (Regionalplan) ist der Stadtteil Bauchem gemeinsam 

mit dem Hauptort Geilenkirchen als ein zusammenhängender Allgemeiner Siedlungsbe-

reich ASB ausgewiesen. Mit dieser Darstellung sollen nicht nur Ansiedlungen in Geilenkir-

chen gefördert werden, sondern auch Fehlentwicklungen in Nichtwohnsiedlungsberei-
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chen entgegengewirkt werden. Das setzt ein ausreichendes Angebot von baureifen Par-

zellen voraus. Grundsätzliches Ziel der Stadt Geilenkirchen ist es, den Wohnraumbedarf 

im Stadtgebiet zeitgemäß und bezahlbar in attraktiver Lage zu decken. Dies gilt auch für 

den Stadtteil Bauchem, in dem der bestehende Wohnraum (insbesondere barrierefreier, 

altengerechter Wohnraum) knapp ist. Hinzu kommt, dass zukünftig Ersatz an betreuten 

Wohnangeboten für Senioren (Seniorenheim) geschaffen werden muss, da das derzeitige 

Seniorenwohnheim in Burg Trips mittelfristig nicht mehr als Standort für ein Senioren-

heim geeignet ist (u. a. Sanierungsbedarf, nicht zeitgemäßer Zuschnitt der Wohngrup-

pen).  

Das Plangebiet liegt innerhalb des ASBs und bietet sich aufgrund seiner Lage als Standort 

für die geplante Nutzung an. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar nördlich des 

Plangebiets und Lebensmittelgeschäfte (Getränkemarkt, Bioladen) sind zudem fußläufig 

erreichbar, so dass die Mobilität auch ohne eigenen Pkw gewährleistet ist. 

7.3 Städtebauliches Umfeld / Nutzungen / Stadtbild 

Die geplanten Festsetzungen zur überbaubaren Fläche und Gebäudehöhe gewährleisten 

eine verträgliche Einpassung der Neubebauung in das bestehende Ortsbild und harmo-

nische Einbindung in die Landschaft.  

Südlich an den Planbereich angrenzend befindet sich der Bahndamm der ehemaligen 

Geilenkirchener Kreisbahn, der mitsamt den direkt angrenzenden Flächen im Land-

schaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil festgesetzt ist. Der Bebauungsplan 

belässt einen ausreichenden Abstand zum Bahndamm. Die überbaubare Fläche wird da-

her im Süden durch die Festsetzung einer privaten Grünfläche sowie einer Fläche zur 

Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern begrenzt. Dadurch wird auch 

das Schutzziel des geschützten Landschaftsbestandteils Nr. 2.4-60 (Ortseingrünung) ge-

wahrt, in dem sich der Planbereich befindet. 

7.4 Belange der Wirtschaft  

Durch die Planung werden die Belange der lokalen Wirtschaft nicht negativ beeinträch-

tigt. Im Gegenteil: die Errichtung eines Seniorenheims mit integriertem Café führt dazu, 

dass Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Das städtebauliche Konzept sieht für das 

Seniorenheim insgesamt eine Kapazität von bis zu 100 Bewohnenden vor. Entsprechend 

hoch ist der Bedarf an Personal. Durch die Schaffung von Wohnraum – sowohl durch das 

Seniorenheim als auch durch die benachbarten Altenwohnungen – wird zudem die lokale 

Wirtschaft (Einzelhandel, Dienstleistungen, etc.) durch Bewohnende, Personal und Gäste 

gestärkt. 

7.5 Belange des Post- und Telekommunikationswesens 

Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans verläuft eine Richtfunkstrecke der Deut-

schen Telekom Technik GmbH zwischen der Senderichtfunkstelle KY0620 und der Emp-

fangsrichtfunkstelle KY1155. Die Richtfunkstrecke wird nachrichtlich übernommen. Auf-
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grund der festgesetzten maximalen Gebäudehöhen, die sich deutlich unterhalb der soge-

nannten, für die Belange des Richtfunks relevanten Fresnelzone befindet, werden die Be-

lange des Post- und Telekommunikationswesens nicht berührt. 

7.6 Baukultur / Denkmal- und Bodendenkmalpflege  

Baudenkmäler 

Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. In der Sittarder Straße befinden sich 

zwei Baudenkmäler: Eine vierflügelige Backsteinhofanlage aus dem Jahr 1790 (ca. 300 m 

östlich) sowie ein 1949 erbauter, 46 m hoher Wasserturm (ca. 100 m westlich). Aufgrund 

der vorgesehenen Lage des Bauvorhabens zwischen der Bestandsbebauung und in Kom-

bination mit der Entfernung der Hofanlage sowie der Höhe des Wasserturms werden 

durch die Planung keine negativen Auswirkungen auf den Denkmalschutz erwartet. 

Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach jetzigem Kennt-

nisstand nicht vorhanden.  

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde sind die Stadt Geilenkirchen 

als Untere Denkmalbehörde und das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 

Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, unverzüglich zu informieren.  

7.7 Belange des Umweltschutzes, Naturhaushalt / Ökologie / Landschaft 

Auswirkungen auf Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB  

Durch die zusätzliche Bebauung werden die heutigen Grünflächen und der Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen in diesem Bereich überplant. Allerdings verbleiben auch nach Um-

setzung des Plankonzeptes Frei- und Grünflächen, so dass nach wie vor Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen zur Verfügung steht. Zur naturnahen Eingrünung des neuen Sied-

lungsrandes (entsprechend dem vorhandenen geschützten Landschaftsbestandteil 

Nr. 2.4-60 „Ortseingrünung“) und aus Rücksicht auf den angrenzenden Bahndamm 

(ebenfalls geschützter Landschaftsbestandteil) werden Pflanzmaßnamen vorgesehen. 

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand bleiben auch nach Planrealisierung in unmittelba-

rer Nähe ausreichend Freiflächen für Tiere und Pflanzen erhalten. 

Mit der Bebauung sind Beeinträchtigungen des Bodens und des Wasserhaushaltes durch 

Mehrversiegelung verbunden. Bei Bebauung der Flächen kommt es zu einer negativen 

klimatischen Wirkung, da sich versiegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungüns-

tige Strahlungsbilanz besitzen. Insgesamt ist aber durch die Festsetzung einer privaten 

Grünfläche der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt. Durch die 

insgesamt geringe Größe des Plangebiets (< 1 ha), die verbleibenden Grünflächen und 

Festsetzungen u. a. zur Dachbegrünung werden sowohl die Auswirkungen auf das Klima 

als auch auf den Boden und Wasserhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt. 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Be-

völkerung insgesamt sind nach jetzigem Kenntnisstand durch die Bebauungsplanung 
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nicht zu erwarten. Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nicht be-

kannt. 

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird auf Ebene der nachfolgen-

den Planungsschritte sichergestellt, ebenso die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie. 

Flora-Fauna-Habitat-Gebiete, Vogelschutzgebiete und sonstige Schutzgebiete (Natura 

2000 Gebiete) sind von der Planung nicht betroffen. 

Das nächste Landschaftsschutzgebiet (Wurmtal und Seitentäler) befindet sich rund 

400 m südöstlich des Plangebiets. Das Plangebiet selbst liegt größtenteils innerhalb eines 

geschützten Landschaftsbestandteils (Ortseingrünung) und grenzt an einen weiteren an 

(Aufgelassener Bahndamm mit Bäumen, Sträuchern und Hochstauden mit angrenzenden 

Flächen). Durch Festsetzungen zur Erhaltung und zur Anpflanzung wird im Verfahren auf 

den Bahndamm und vorhandenen Gehölze Rücksicht genommen. 

Gesetzlich geschützte Biotope liegen für das Plangebiet und das nähere Umfeld nicht 

vor. Die Ergebnisse der Artenschutzprüfungen der Stufen 1 und 2 sind untenstehend do-

kumentiert. 

Das Plangebiet liegt nicht im Achtungsabstand von Störfallbetrieben. Der Bebauungsplan 

bietet durch seine Festsetzungen keine Voraussetzungen für die Ansiedlung von Vorha-

ben, die zu schweren Unfällen oder Katastrophen führen können. 

Im Umweltbericht nach § 2a BauGB (Teil B der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 124) 

sind die Auswirkungen der Planung umfassend beschrieben.  

Eingriffe in Natur und Landschaft 

Eine detaillierte Eingriffs-Ausgleichsbewertung wurde im Rahmen der Erstellung des 

Landschaftspflegerischen Fachbeitrages mit folgendem Ergebnis vorgenommen: 

Bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 124 „Franziskusheim“ in Geilenkirchen-Bau-

chem kommt es im Bereich der zu bilanzierenden Fläche zum Verlust von 107 m² Einzel-

baum lebensraumtypisch starkes bis sehr starkes Baumholz, 285 m² Einzelbaum lebens-

raumtypisch geringes bis mittleres Baumholz, 8 m² Einzelbaum lebensraumtypisch sehr 

geringes Baumholz, 211 m² Zier- und Nutzgarten mit ≥ 50 % heimischen Gehölzen sowie 

6.704 m² Wiese / Weide. 

4.873 m² des Plangebietes können dauerhaft neu versiegelt werden. 

Der Eingriff kann nicht innerhalb des Plangebietes ausglichen werden. 

Gemäß der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung verbleibt unter Anwendung der Numeri-

schen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW, Stand März 2008 ein 

ökologisches Defizit in Höhe von -14.560 Biotopwertpunkten. Da die eigenen Flächen 

nicht ausreichen, um das gesamte Defizit ausgleichen zu können, und dem Vorhabenträ-

ger auch keine weiteren Flächen zur Verfügung stehen, ist geplant das restliche Defizit 

über die Zahlung eines Ersatzgeldes bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises 

Heinsberg auszugleichen.  
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Artenschutzprüfung Stufe 1  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 124 wurde eine Ar-

tenschutzprüfung zu möglichen Auswirkungen auf planungsrelevante Arten und eine Be-

wertung dieser Auswirkungen im Hinblick auf die Erfüllung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erstellt. 

In dem im Gebiet und benachbart bestehenden Lebensraumtypen in der Region ist das 

Vorkommen von elf Fledermausarten (u. a. Abendsegler, Braunes und Graues Langohr, 

Zwergfledermaus) bekannt. Weitere Arten sind nicht ausgeschlossen. Weiter sind Brut-

vorkommen von 23 planungsrelevanten Vogelarten in den im Gebiet bestehenden Le-

bensraumtypen in der Region bekannt (u. a. Feldlerche, Graureiher, Habicht, Sperber, 

Waldohreule). Auch bei den Vögeln sind Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten 

nicht völlig ausgeschlossen. Bruten von Koloniebrütern im Plangebiet und unmittelbar 

angrenzend können mit Ausnahme von Haus- und Feldsperling ausgeschlossen werden. 

Vorkommen von planungsrelevanten Arten aus anderen Artengruppen im Gebiet sind 

weder bekannt noch aufgrund des Habitats zu erwarten. Der Europäische Biber kommt 

nicht im Bereich des Plangebiets vor. 

Alle in der Artenschutzprüfung Stufe 1 genannten Fledermausarten können im Plange-

biet vorkommen und jagen. Mehrere baumbewohnende Arten könnten Quartiere in Bäu-

men im Gebiet und in angrenzenden Bäumen wie auf der Trasse der ehemaligen Self-

kantbahn nutzen, gebäudebewohnende Arten benachbarte Häuser und Hallen. Wirkun-

gen auf Fledermäuse, die zu Konflikten führen können, sind nicht auszuschließen. Dazu 

gehören u. a. die Zerstörung von Quartieren und Nahrungshabitaten und eine Störung 

durch Licht- und Lärmimmissionen. 

Mehrere Vogelarten könnten Lebensstätten im Untersuchungsgebiet nutzen, v. a. die Of-

fenlandarten Feldlerche und Rebhuhn sowie Höhlenbewohner wie Steinkauz und Star. 

Andere Arten können benachbart in Gehölzen, andere Arten auch in angrenzenden Ge-

bäuden brüten. Eine Betroffenheit dieser Arten durch die Planung ist nicht auszuschlie-

ßen. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass mehrere planungsrelevante Fledermaus- und Vogelar-

ten von der Planung betroffen sein können. Daher war eine systematische Erfassung von 

Vögeln und Fledermäusen notwendig, um Vorkommen planungsrelevanter Arten zu er-

fassen und notwendige Schutzmaßnahmen zu entwickeln. 

Artenschutzprüfung Stufe 2  

Aufgrund der Ergebnisse der Artenschutzprüfung Stufe 1 konnten Vorkommen pla-

nungsrelevanter Arten auf der Fläche und angrenzend nicht ausgeschlossen werden. Da-

her fand im Jahr 2023 eine systematische Erfassung der Brutvögel und eine vereinfachte 

Fledermauskartierung statt. Diese kommt zu folgendem Ergebnis: 

Von den elf im Bereich des Plangebiets und benachbart bestehenden Lebensraumtypen 

in der Region bekannten Fledermausarten wurden sechs in 2023 nachgewiesen: Braunes 

Langohr, Breitflügelfledermaus, Kleinabendsegler, Rauhaut-, Wasser- und Zwerg-
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fledermaus. Weitere Arten sind nicht ausgeschlossen. Mehrere baumbewohnende Ar-

ten, v. a. das Braune Langohr, könnten Quartiere in Bäumen im Gebiet und in angrenzen-

den Bäumen wie auf der Trasse der Selfkantbahn nutzen. Hinweise darauf liegen nicht 

vor. Trotzdem könnten Tieren, die Baumhöhlen als Quartiere nutzen, bei der Fällung der 

Bäume getötet werden. Gebäudebewohnende Arten nutzen vermutlich Häuser und Hal-

len in der näheren Umgebung (außerhalb des Plangebiets). Wirkungen auf Fledermäuse, 

die zu Konflikten führen können, sind dort nicht zu erwarten. Für Fledermäuse werden 

aber die Jagdhabitate verschlechtert und durch Bebauung und Beleuchtung wird die 

Querung der Fläche für lichtempfindliche Arten (Langohren und Myotis-Arten wie die 

Wasserfledermaus) erschwert bis verhindert. Essentielle Jagdhabitate sind bei keiner Art 

betroffen, so dass auch keine populationsrelevanten Störungen zu erwarten sind. 

Des Weiteren wurden von den 23 bekannten planungsrelevanten Vogelarten in den im 

Plangebiet bestehenden Lebensraumtypen in der Region zwölf lokal nachgewiesen: 

Bluthänfling, Feldlerche, Graureiher, Mäusebussard, Mehl- und Rauchschwalbe, 

Rebhuhn, Saatkrähe, Schleiereule, Star, Turmfalke und Uhu. Auch bei den Vögeln sind 

Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten nicht völlig ausgeschlossen. Bruten des 

Stars und der Saatkrähe wurden aktuell nachgewiesen, das Rebhuhn nutzte das Plange-

biet im Spätwinter 2023 als Nahrungshabtat, brütete hier aber nicht. Kopfstarke Bruten 

von Koloniebrütern im Plangebiet und unmittelbar angrenzend werden mit Ausnahme 

der Saatkrähe ausgeschlossen. Die Lebensstätten des Stars werden durch die der Bebau-

ung vorausgehende Rodung aller Gehölze zerstört. Benachbart bestehen aber weitere 

Höhlenbäume und die Lebensstätten können durch geeignete Nistkästen in der näheren 

Umgebung ersetzt werden. Die Kolonie der Saatkrähe ist durch eine Bauzeitenregelung 

und ggf. eine ökologische Baubegleitung vor starken Störungen zu schützen. In der Regel 

toleriert die Art Störungen recht gut. Essentielle Nahrungshabitate von Vögeln sind nicht 

betroffen, populationsrelevante Störungen sind damit weitgehend ausgeschlossen. 

Vorkommen von planungsrelevanten Arten aus anderen Artengruppen im Gebiet sind 

weder bekannt noch aufgrund des Habitats zu erwarten. 

Tötungen von Fledermäusen oder Vögeln sind unter Beachtung dieser und der in den 

textlichen Festsetzungen und Hinweisen beschriebenen Maßnahmen nicht zu erwarten. 

7.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Seit der BauGB Novelle 2011 ist im § 1 Abs. 5 BauGB das Ziel einer nachhaltigen und 

klimafreundlichen Siedlungsentwicklung durch die weitmöglichste Reduzierung der In-

anspruchnahme neuer Flächen in Form der Förderung kompakter Siedlungsstrukturen 

und die Innenentwicklung der Städte verankert.  

Es sind keine relevanten Auswirkungen des Klimawandels auf das Vorhaben zu erwarten. 

Aufgrund der geringen Größe des Planvorhabens wird das Klima nicht nachhaltig beein-

flusst. Die heutigen Wiesen dienen als potenzielle Kaltluftentstehungsgebiete. Allerdings 

befinden sich im näheren Umfeld weitere Freiflächen, sodass diese Funktion nur gering-
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fügig beeinträchtigt wird. Zudem wird in der Summe nur eine relativ geringe Fläche künf-

tig baulich in Anspruch genommen. Daher sind durch die hier vorliegende Planung keine 

Auswirkungen auf lokale oder regionale Klimaprozesse zu erwarten. 

Gem. § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maß-

nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-

sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Die Wahl des Standorts trägt dazu bei dem Klimawandel entgegenzuwirken. Durch die 

gute verkehrliche Lage mit direkter ÖPNV-Anbindung am Plangebiet und fußläufiger Er-

reichbarkeit von Lebensmittelgeschäften (Getränkemarkt, Bioladen) in einem von Nut-

zungsmischungen geprägten Gebiet wird die Stadt der kurzen Wege weiter gefördert. 

Dies ist nicht nur für die Bewohnenden, sondern auch für die Angestellten und Besuchen-

den relevant. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Plangebiet um eine Baulücke an der 

Sittarder Straße handelt und somit kompakte Strukturen innerhalb des Siedlungszusam-

menhangs weiter gefördert werden. Auch die dreigeschossige, kompakte Bauform ist 

energieeffizienter als Wohnraum in freistehenden Einfamilienhäusern. Darüber hinaus 

tragen die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen durch ihre verpflichtenden Gehölz-

pflanzungen dazu bei, dass klimaschädliches CO2 gebunden wird. Anlagen zur Nutzung 

der Sonnenenergie sind allgemein zulässig. Bedingt durch sich rasant entwickelnde In-

novationen im Energiesektor, der Vielfalt an Möglichkeiten der Nutzung regenerativer 

Energien und die anzuwendenden Fachgesetze auf nachfolgender Ebene wird das Instru-

ment der Bauleitplanung in diesem Fall als ungeeignet gesehen, verpflichtende Maßnah-

men vorzuschreiben. In der Abwägung der Erforderlichkeit (insbesondere im Verhältnis 

zu ohnehin bestehenden energiefachrechtlichen Verpflichtungen, z. B. durch das Gebäu-

deenergiegesetz), Durchführbarkeit, Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit wurde daher 

entschieden, auf eine zwingende Festsetzung einer bestimmten Nutzung von regenera-

tiven Energien zu verzichten. 

Die mit einer Versiegelung einhergehenden negativen Folgen hinsichtlich der thermi-

schen Belastung sowie des Wasserhaushalts lassen sich durch geeignete Maßnahmen 

abmildern. So werden die Versiegelung durch Festsetzung der privaten Grünfläche auf 

das notwendige Maß begrenzt und im Süden des Plangebiets werden zudem Flächen 

zum Erhalt bzw. Anpflanzung von Begrünung festgesetzt. Als Maßnahmen zur Anpas-

sung an den Klimawandel ist zudem die geplante Dachbegrünung zu nennen, die – wie 

auch die o. g. Grünfläche – einer thermischen Belastung entgegenwirkt. Die Begrünungs-

elemente dienen zudem bei Starkregen als „Schwamm“ zur Aufnahme von Nieder-

schlagswasser. 

7.9 Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere 

Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden 

Oberflächengewässer bestehen innerhalb des Plangebiets und im direkten Umfeld nicht. 

Das Plangebiet befindet sich daher nicht innerhalb eines Risikogebietes im Sinne des 

§ 78b Abs. 1 WHG. Jedoch können örtlich begrenzt – oftmals in den Sommermonaten – 

Starkregenereignisse eintreten. Es handelt sich dabei um Regenereignisse, die in kurzer 
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Zeit außergewöhnlich große Niederschlagsmengen mit sich bringen. Das nächste Fließ-

gewässer – der Bauchemer Graben – befindet sich in etwa 750 m Entfernung nördlich des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf der anderen Seite der Siedlung. Die Wurm 

fließt rund 1.200 m südöstlich des Plangebiets. Im Falle eines 100-jährlichen Regenereig-

nisses oder eines Extremereignisses treten diese Gewässer über ihre Ufer. 

Auf der Starkregenhinweiskarte des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) werden für Flächen im Umfeld 

des Plangebiets Überschwemmungsrisiken durch Starkregen ausgewiesen – insbeson-

dere südlich und südöstlich des Plangebiets. Für das Plangebiet selbst sind entsprechend 

der Starkregenhinweiskarte bei seltenen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) und extremen 

Starkregen (90 mm/h) für die nördlichen und mittleren Teilbereiche Überflutungen bis 

maximal 50 cm Wassertiefe zu erwarten. 

Daher sind auf Ebene der Ausführungsplanung geeignete Vorkehrungen bei möglichen 

Starkregenereignissen zu treffen, insbesondere aufgrund der befestigten Flächen im Be-

reich der Stellplatzanlage / Zufahrten zum Grundstück und Zugänge zum Gebäude und 

der vorhandenen Topographie. Befestigte Flächen sollten nicht mit Gefälle zum Haus an-

gelegt werden, Kanaleinläufe sind freizuhalten, Schwellen an Kellerfenstern und Türein-

gängen sowie Rückstauklappen vorzusehen, Versorgungseinheiten für Strom, Gas und 

Heizung oberhalb der Kellerräume anzuordnen etc.. Die vorgetragenen Hinweise sind bei 

der weiteren Planung zu beachten. 

 

Abb. 5: Starkregenhinweiskarte, seltener Starkregen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) 

Quelle: Geobasis NRW 2023, Fachdaten: LANUV 
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Abb. 6: Starkregenhinweiskarte, extremer Starkregen (90 mm/h) 

Quelle: Geobasis NRW 2023, Fachdaten: LANUV 

7.10 Bergbau / Boden 

Bergbau 

Das Plangebiet liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Union 225“ im 

Eigentum der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch 

die RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln und über dem 

auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Heinsberg“, im Eigentum des Landes NRW. 

Der Planbereich ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus be-

dingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, 

bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen 

längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasser-

stände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht 

auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 

ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 

einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen 

möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Ta-

gesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-

keit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung fin-

den. 

Im Bebauungsplan ist hierzu ein Hinweis aufgenommen worden.  
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Boden 

Im Rahmen des Verfahrens wurde vom Büro IBL Laermann und Freidhof Geo – Consulting 

aus Mönchengladbach ein Bodengutachten erstellt, das unter anderem den Baugrund 

und die Versickerungsfähigkeit des Bodens untersucht. Die geotechnische Kurzstellung-

nahme ist als Anlage beigefügt. 

Insgesamt wurden 15 Rammkernbohrungen und 10 leichte Rammsondierungen durch-

geführt. Der Boden enthält in den oberen Bodenschichten Schluffe bis in ca. 2,0 m Tiefe, 

darunter oftmals Mittelsande und zum Teil auch Kiese. Das teilunterkellerte Bauwerk (Se-

niorenheim) in ebenem Gelände mit relativ homogenem, horizontalem Schichtenaufbau 

ist in die geotechnische Kategorie GK 2 einzustufen. 

Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten am 14. Juni 2023 wurde bis zur maximal durchgeführten 

Bohrendtiefe von 6,0 m unter Geländeoberkante in keiner der 15 Rammkernbohrungen 

(RKB 1 bis 15) Grundwasser festgestellt. Der Bemessungswasserstand lässt sich mit 

+ 64,81 m über NHN (inkl. 0,5 m Sicherheitszuschlag) angeben, so dass sich ein Flurab-

stand von mehr als 37,5 m ergibt. Es ist jedoch mit Stau- und Sickerwasser in den Schluf-

fen zu rechnen. 

Erdbebengefährdung 

Die Erdbebengefährdung wird in der bauaufsichtlich weiterhin geltenden DIN 4149:2005 

durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen beurteilt, 

die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bun-

desrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer 

Dienst NRW 2006) für einzelne Standorte bestimmt werden. 

Das Plangebiet ist der Erdbebenzone 3 und geologischer Untergrundklasse S (Gebiete 

tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung) zuzuordnen. Es ist zu beachten, 

dass auch hierdurch besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 

erforderlich werden können. Die Erdbebenzone ist als Hinweis in den Bebauungsplan 

aufgenommen worden.  

Altlasten 

Das Vorkommen von Altlasten ist nicht bekannt. 

Kampfmittel 

Das Plangebiet liegt im ehemaligen Kampfgebiet des Zweiten Weltkrieges. Im Rahmen 

des Bauleitplanverfahrens wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt. Die Luftbilder 

aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf ver-

mehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenabwürfe. Eine Überprüfung der zu über-

bauenden Fläche auf Kampfmittel wird empfohlen und soll zeitnah erfolgen. Es wird ein 

Hinweis zu Kampfmittelbeseitigung in den Bebauungsplan aufgenommen.  

7.11 Verkehr 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Hauptortes Geilenkirchen im Stadtteil Bau-

chem, rund 1,2 km nordwestlich des Stadtkerns. Die äußere Erschließung des Plangebiets 
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erfolgt über die Bestandsstraße Sittarder Straße. Etwa 400 m östlich verläuft die Landes-

straße 42 (Berliner Ring), etwa 1,2 km nordwestlich befinden sich die L 47 und die Bun-

desstraße 56. Die Autobahn 46 ist rund 7 km entfernt, der nächste Bahnhof („Geilenkir-

chen Bahnhof“) etwa zwei Kilometer südöstlich im Stadtzentrum. Eine Bushaltestelle be-

findet sich unmittelbar am Plangebiet. Das Gebiet ist damit (auch überörtlich) gut ange-

bunden.  

Aufgrund der von der Öffentlichkeit sowie der Straßenverkehrsbehörde und des Tiefbau-

amts der Stadt Geilenkirchen geäußerten Bedenken bezüglich der Erschließung des Plan-

gebiets wurde das Büro IVV aus Aachen mit der Erarbeitung einer verkehrsgutachterli-

chen Stellungnahme beauftragt, welche die verkehrliche Erschließung auf ihre Umsetz-

barkeit geprüft hat (vgl. Anlage). 

Die verkehrsgutachterliche Stellungnahme kommt zu dem Ergebnis, dass die ermittelten 

Neuverkehre zu keiner relevanten Behinderung der Bestandsverkehre führen. Es kann 

aber zu kurzzeitigen Verzögerungen auf der Sittarder Straße in Fahrtrichtung Nord durch 

die Linksabbieger zum Franziskusheim kommen. Deren Anzahl ist mit max. 6 Fahrzeugen 

in der Spitzenstunde (14 – 15 Uhr) jedoch gering. Eine gegenseitige Beeinträchtigung der 

Zufahrten ist nicht zu erkennen. 

Die Bushaltestelle Schützenstraße in Fahrrichtung Süd liegt 35 m nördlich der Zufahrt 

zum Plangebiet. Hier ergeben sich keine Konflikte mit den Neuverkehren. Die Bushalte-

stelle in Fahrtrichtung Nord ist als Busbucht ausgebildet und liegt gegenüber der Anbin-

dung des Franziskusheims. Das Regelwerk (EAÖ, RASt06) schließt eine solche Anordnung 

nicht aus. Aufgrund der geringen Anzahl ausbiegender Verkehre wird dies aus gutachter-

licher Sicht als verträglich eingestuft. 

Der auf der Seite des Plangebiets entlang der Sittarder Straße verlaufende separate Geh- 

und Radweg weist eine Belastung von max. 37 Fahrrädern und 16 Fußgängern im Quer-

schnitt (in der Spitzenstunde 16 bis 17 Uhr) auf. 

Empfohlen wird eine deutliche Markierung des Radwegs im Bereich der Anbindung, um 

dessen Sichtbarkeit zu erhöhen (Rotmarkierung mit Fahrradpiktogrammen und Fahrt-

richtungspfeilen in beide Richtungen). Durch die Anordnung eines Stoppschilds für den 

Quellverkehr aus dem Franziskusheim vor dem Geh-/Radweg wird der Kfz-Verkehr an-

gehalten. Ggf. kann hier zusätzlich das Zusatzzeichen 1000-32 (Radverkehr von links und 

rechts) angeordnet werden. 

Laut dem Tiefbauamt der Stadt Geilenkirchen ist im Rahmen der barrierefreien Gestal-

tung des Knotens Schützenstraße/ Sittarder Straße eine Querungshilfe geplant, Maßnah-

men zur leichteren Querung der Sittarder Straße zu ergreifen. Dazu sind zwei verschie-

dene Varianten angedacht: 

In Variante 1 wird der Querschnitt der Sittarder Straße reduziert, indem die Busbucht 

aufgelöst und eine Fahrbahnrandhaltestelle errichtet wird. Dadurch reduziert sich die zu 

querende Fahrbahnbreite. Diese Variante hätte keine Einwirkungen auf die Zu- und Ab-

fahrtsituation am Franziskusheim. 
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In Variante 2 ist die Errichtung einer Querungshilfe östlich der Schützenstraße geplant. 

Gleichzeitig soll der Querschnitt der Einmündung in die Schützenstraße reduziert werden. 

Dadurch würde die Querungshilfe im Bereich des Entwicklungsgebietes liegen, jedoch 

nicht direkt an der neuen Zufahrt. Eine Beeinflussung insbesondere für den ein- und aus-

biegenden Pkw-Verkehr zum oder vom Franziskusheim wird nicht erwartet. Es ist jedoch 

zu prüfen, ob der Schwerverkehr (z.B. Müllfahrzeuge) aus der neuen Erschließungsstraße 

linkseinbiegen kann. Sollte das Linkseinbiegen nicht möglich, ist ein entsprechendes Ver-

bot einzurichten. Der Schwerverkehr müsste dann nach rechts auf die Sittarder Straße 

einbiegen und könnte über den Kreisverkehr am Berliner Ring (300 m Entfernung) alle 

Ziele erreichen. Da diese nicht im Bereich der Bushaltestelle liegen kann, die sich gegen-

über der Anbindung zum Plangebiet befindet, ergeben sich hieraus keine zu berücksich-

tigenden Anforderungen. 

7.12 Ver- und Entsorgung 

Die tiefbautechnische Erschließung des Plangebiets mit Einrichtungen der technischen 

Infrastruktur – Wasserversorgung, Kanal, Straße – ist im Bereich des Plangebiets sicher-

gestellt. In der Folge der Planung kann es zu Ergänzungen bestehender Netze durch An-

schluss an bestehende Einrichtungen kommen. Diese sind ohne Festsetzungen im Be-

bauungsplan gem. § 14 Abs. 2 BauNVO zulässig.  

Versorgung 

Die Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser und Telekommunikation wird durch die je-

weiligen Versorgungsträger sichergestellt. Nach jetzigem Kenntnisstand sind keine Ka-

pazitätsprobleme bei der Versorgung zu erwarten.   

Entwässerung 

Das anfallende Schmutzwasser aus dem Plangebiet wird über das Mischwassersystem 

der anliegenden Sittarder Straße entwässert. Nach jetzigem Kenntnisstand sind keine Ka-

pazitätsprobleme bei der Beseitigung des Schmutzwassers zu erwarten. Die nach Satzung 

der Stadt Geilenkirchen vom Mischwasserkanal herzustellende Grundstücksanschlusslei-

tung hat einen Durchmesser DN 150. Für die vorgesehene Größe des Bauvorhabens er-

scheint dies gem. Stellungnahme des städtischen Tiefbauamtes als zu gering. Eine aus-

reichende Dimensionierung wird auf nachfolgender Planungsebene sichergesellt.  

Eine Ableitung des Niederschlagswassers in diesen Mischwasserkanal ist nicht möglich 

und soll daher vollständig auf dem rückwärtigen Grundstück versickert werden. Eine ent-

sprechende Dimensionierung der Versickerungsanlage ist unter Berücksichtigung der an-

stehenden Bodenverhältnisse gemäß dem Merkblatt DWA A-138 durchzuführen. Zusätzlich 

ist wegen der kritischen Infrastruktur in der Innenstadt, dem Schutz der unmittelbaren 

Nachbarschaft und dem Überflutungsschutz der Wurm ein Überflutungsnachweis nach 

DIN 1986-100 mit 100-jährlicher Sicherheit zu erbringen. 

Zur Feststellung der Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden, wurden Versicke-

rungsversuche durchgeführt, die in der geotechnischen Kurzstellungnahme vom Büro IBL 

Laermann und Freidhof Geo – Consulting aus Mönchengladbach beschrieben sind. 
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Die für den Betrieb von Versickerungseinrichtungen gemäß DWA-Richtlinie geforderte 

Mindestdurchlässigkeit von > 1,00 x 10-6 m/s wird überschritten, so dass der Betrieb von 

Versickerungseinrichtungen im Bereich der Sande / Kiese ab einer Tiefe von ca. 2,70 m 

bzw. 4,60 m ab Geländeoberkante durchführbar ist. Die Schluffe und ggf. darunterlie-

gende stark schluffige Bereiche in den Mittelsanden sind aus dem Standort der geplanten 

Versickerungseinrichtung bis auf die Mittelsande zu entfernen und durch gut wasser-

durchlässiges Bodenaustauschmaterial zu ersetzen. 

Entsorgung 

Die Müllbehälter im Geltungsbereich sind dauerhaft auf den privaten Grundstücksflächen 

abzustellen. An den Tagen der Leerung der Behälter werden diese bis zur Straße ge-

bracht. Die Befahrung mit dem Müllfahrzeug ist gewährleistet.  

7.13 Sachgüter 

Zurzeit sind keine Sachgüter bekannt, die durch die Planung beeinträchtigt werden. 

8. FLÄCHENBILANZ 

Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 0,94 ha auf, die sich gliedert in: 

Nutzung Bestand/Planung m² 

Mischgebiete 6.944 

Private Grünflächen (Zweckbestimmung: Parkanlage) 2.503 

… davon Flächen zur Erhaltung von Begrünung 603 

… davon Flächen zum Anpflanzen von Begrünung 1.900 

Gesamt 9.447 

9. ANLAGEN 

▪ Artenschutzprüfung Stufen 1 und 2, Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung 

Beuster, Erkelenz, Februar und November 2023 

▪ Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Büro für Freiraum- und Landschaftspla-

nung Beuster, Erkelenz, November 2023 

▪ Geotechnische Kurzstellungnahme, Büro IBL Laermann und Freidhof Geo – Con-

sulting GmbH, Mönchengladbach, Juli 2023 

▪ Verkehrliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 124 „Franziskusheim“ in 

Geilenkirchen Bauchem, Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensent-

wicklung (IVV), Aachen, November 2023 

 

Geilenkirchen und Aachen, im November 2023 und März 2024 


